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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Markus 
Ganserer, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgyan, Kathari-
na Schulze und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Annette Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte, Bernhard Roos 
SPD 

Bayerisches Förderprogramm für Fahrradabstellanlagen an 
Schnittstellen des öffentlichen Personenverkehrs im Rahmen 
vorhandener Haushaltsmittel auflegen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ein bayerisches Förderpro-
gramm für Fahrradabstellanlagen an Schnittstellen des öffentlichen 
Personenverkehrs aufzulegen, das über die jetzt schon vorhandene 
Förderung von Abstellanlagen nach dem Bayerischen Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) hinausgeht, was die Förder-
höchstsätze angeht und eine gezielte Förderung von Fahrradstationen 
an Bahnhöfen mit einschließt und auch die Frage der erforderlichen 
Liegenschaften in Zusammenarbeit mit der DB behandelt. 

 

 

Begründung: 

In vielen Städten herrschen teilweise unhaltbare Zustände beim Ab-
stellen von Fahrrädern an Bahnhöfen. Mit einem bayerischen Förder-
programm für Fahrradabstellanlagen an Schnittstellen des öffentlichen 
Personenverkehrs könnte es zu einer deutlichen Qualitätssteigerung 
der Fahrradabstellsituation durch den Bau von Fahrradstationen an 
Bahnhöfen kommen. Der Service von Fahrradstationen umfasst u.a. 
Parken, Reparaturbetrieb, Akkulademöglichkeit und Beratung. Fahr-
radstationen sind die entscheidende Schnittstelle für die umwelt-
freundliche Mobilitätskette Fahrrad – Bus – Bahn. Das zeigen die Er-
fahrungen aus Nordrhein-Westfalen. Obwohl drei von vier Kunden ei-
ner Fahrradstation zumindest zeitweise ein Pkw zur Verfügung steht, 
fahren sie mit Rad, Bus oder Bahn. Ein Viertel der Nutzer stieg erst 
durch den Bau einer Fahrradstation auf die kombinierte Nutzung von 
Fahrrad und öffentlichem Verkehr um. Bei zehn Prozent der Fahrrad-
stationskunden handelt es sich um echte Neukunden für den öffentli-
chen Verkehr, zumeist Pendler. Durch Fahrradstationen wird das Um-
steigen vom Auto auf Rad und Bahn leicht gemacht. Der Freistaat 
gewährt je nach Qualität der errichteten Fahrradabstellanlage Zu-
schüsse zwischen 300 und 800 Euro pro Abstellplatz. Das ist für Fahr-
radstationen zu wenig. In Nordrhein-Westfalen wurde ein Programm 
„100 Radstationen an Bahnhöfen“ aufgelegt, das den Stellplatz bis 
1.500 Euro bei einem Fördersatz von 75 Prozent fördert. Bis heute 
wurden rund 70 Fahrradstationen realisiert. Im Freistaat sind es selbst 
bei großzügiger Definition für Fahrradstationen bestenfalls drei.    
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Markus Ganserer u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Annette Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte u.a. SPD 
Drs. 17/5761 

Bayerisches Förderprogramm für Fahrradabstellanlagen an 
Schnittstellen des öffentlichen Personenverkehrs im Rahmen 
vorhandener Haushaltsmittel auflegen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 
 
„Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Rahmen vorhandener 
Haushaltsmittel im Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (BayGVFG) die seit dem Jahr 2002 nicht fortgeschriebe-
nen Kostenpauschalen für die Förderung von Fahrradabstellanla-
gen fortzuschreiben und dabei auch Fahrradstationen an Bahnhö-
fen mit einzubeziehen.“ 

Berichterstatter: Markus Ganserer 
Mitberichterstatter: Eberhard Rotter 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt 
und Finanzfragen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 29. Sit-
zung am 16. April 2015 beraten und e i n s t im m i g  in der in I. 
enthaltenen Fassung Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 68. Sitzung am 20. Mai 2015 mitberaten und 
e i n s t im m i g  der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zugestimmt. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 

 



 

17. Wahlperiode 10.06.2015 Drucksache 17/6883 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Markus Ganserer, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgyan, 
Katharina Schulze und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Annette Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte, Bernhard Roos 
SPD 

Drs. 17/5761, 17/6693 

Bayerisches Förderprogramm für Fahrradabstellanlagen an 
Schnittstellen des öffentlichen Personenverkehrs im Rahmen 
vorhandener Haushaltsmittel auflegen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Rahmen vorhandener 
Haushaltsmittel im Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz (BayGVFG) die seit dem Jahr 2002 nicht fortgeschriebenen Kos-
tenpauschalen für die Förderung von Fahrradabstellanlagen fortzu-
schreiben und dabei auch Fahrradstationen an Bahnhöfen mit einzu-
beziehen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 3)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim­

mungsverhalten seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? –

 Keine Stimmenthaltungen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bis die Auszählung abgeschlossen ist, fahren wir in 

der Tagesordnung fort.
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